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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Anfechtungs­
ordnung, die Ausgleichsordnung, das Gesetz über Ge­
sellschaften mit beschränkter Haftung, das Handelsgesetz­
buch, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und die 
Konkursordnung geändert werden (Insolvenzrechtsänderungs­
gesetz 1993 - IRÄG 1993) 

Datum 

20.10.93 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte erlaubt sich, zum oa Gesetzesentwurf 

wie folgt Stellung zu nehmen. 

Vorausgeschickt wird, daß seitens der Bundesarbeitskammer die mit dem vorliegenden 

Entwurf verfolgten Ziele, 

- die Verbesserung der Insolvenz-Früherkennung und 

- die Erleichterung der Unternehmensfortführung im Insolvenzfall 

grundsätzlich unterstützt werden. Für die Bundesarbeitskammer ist bei der Beurteilung 

des Entwurfes und dessen einzelner Bestimmungen aber maßgeblich, daß die vorgese­

henen Neuerungen nicht zulasten der Arbeitnehmergläubiger gehen und daß deren 
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sozialpolitisch notwendige Absicherung durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

jedenfalls gewahrt bleibt. 

Aus dieser Sichtweise folgt, daß die vorgesehenen Änderungen im Insolvenzrecht und im 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz vor allem hinsichtlich des außerordentlichen Beendi­

gungsrechts, der Klassifikation der Arbeitnehmeransprüche, der Fristverlängerung im 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz für nicht zu berücksichtigende Einzelvereinbarungen, 

und der eingeschränkten Bindung an Gerichtsentscheidungen noch einiger wesentlicher 

Modifikationen bzw ergänzender Regelungen bedürfen, um die Zustimmung der Bundes­

arbeitskammer zu finden. 

Außerdem geht die Bundesarbeitskammer davon aus, daß auch die auf die Insolvenz­

früherkennung bzw -vorbeugung abgestellten Regelungen noch nicht als abschließende 

Lösung zu betrachten sind, sondern daß in den nachfolgenden Arbeitsgruppen über 

offengebliebene Änderungswünsche zu diesem Schwerpunkt die gegenüber dem vor­

liegenden Gesetzesentwurf weitergehenden Forderungen der Bundesarbeitskammer 

(siehe dazu auch unten) beraten werden. 

Im einzelnen ergeht zu den vorgesehenen Änderungen folgende Stellungnahme. 

Zu Art 1. und Art 6 Zi 3 (§ 28 KO) 

Die hier geplanten Begriffsänderungen bei gleichzeitiger Beibehaltung des Wortlautes 

des § 30 KO zielen laut EB vor allem auf eine abgeschwächte Auslegung der Anfech­

tungsbestimmungen des § 30 KO ab, weil die Anfechtungsbefugnis von Zahlungen unter 

anderem an Arbeitnehmer und Sozialversicherungsträger in ihrer derzeitigen Gestaltung 

als zu weitgehend angesehen wird. Dem ist aus Sicht der Bundesarbeitskammer zuzu­

stimmen. Vor allem bei Entgeltzahlungen sowie bei der Befriedigung von Beendigungs­

ansprüchen an Arbeitnehmer vor dem Vorliegen eines Insolvenztatbestandes sind in 

letzter Zeit zunehmend Anfechtungen durch den Masseverwalter bei nachfolgender Kon­

kurseröffnung mit der Begründung erfolgt, der Arbeitnehmer hätte die (laut ex post -

Beurteilung durch den Masseverwalter) damals angeblich schon bestandene Zahlungs-
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unfähigkeit des Arbeitgebers erkennen müssen. Dieser, lediglich die Rechtsunsicherheit 

fördernde Zustand (soll der Arbeitnehmer vor jeder Zahlung durch den Arbeitgeber des­

sen Bonität ermitteln?), muß zweifellos behoben werden, wobei in den EB die diesbe­

zügliche Regelungsabsicht des Gesetzgebers Ihnlich klar wie hinsichtlich der Sozialver­

sicherungstrager herausgearbeitet werden müßte. 

Im übrigen ist aber zu beachten, daß § 30 KO nicht nur den Anfechtungstatbestand der 

Befriedigung, sondern auch jenen der SichersteIlung mit gleichen Tatbestandsmerkmalen 

enthält. Durch die Auslegungsänderung des § 30 KO könnte, nachdem die Sicherstellung 

zu wesentlichen Elementen der Bankgeschäfte gehört, gerade auch die Sorgfaltspflicht 

der Banken verringert bzw Besicherungsgeschäfte noch mehr der Anfechtung entzogen 

werden, als dies bereits jetzt der Fall ist. Die Bundesarbeitskammer bekennt sich zwar 

ausdrücklich dazu, daß die Einräumung von Sanierungskrediten nicht zu einem unab­

wägbaren Risiko für die Banken führen soll, vertritt aber die Auffassung, daß, nachdem 

nicht jeder Bankkredit dem Sanierungszweck dient, eine generelle Anfechtungsbegün­

stigung der Banken nicht zweckmäßig ist. 

Die Diskussion der Anfechtungsbestimmungen wird daher seitens der Bundesarbeits­

kammer mit der vorgesehenen Novelle nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern soll 

ein Gegenstand der vom Bundesminister für Justiz eingesetzten Arbeitsgruppe sein. 

Zu Art 2 (Änderung der Ausaleichsordnung) 

Die vorgesehenen Änderungen der AO haben zunächst zum Ziel, durch eine Verlänge­

rung der Fristen der § § 4 Abs 3 sowie 90 Abs 1 Z 3 die in der Praxis im Ausgleichs­

und im Vorverfahren auftretenden Probleme der Zeitknappheit zu entschärfen. Dagegen 

besteht kein Einwand. 

Nicht für zweckmäßig erachtet wird die mit der Änderung zu § 12 Abs 1 vorgesehene 

Aufhebung der gesonderten Behandlung öffentlicher Abgaben im Insolvenzverfahren, 

weil - wirtschaftlich betrachtet - ja nicht der insolvente Arbeitgeber, sondern der Arbeit­

nehmer hinsichtlich der Lohnsteuer der Steuerdestinar ist und ferner, weil das übergeord-
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nete öffentliche Interesse an einem funktionsfähigen Sozialversicherungswesen entspre­

chend vorrangig zu gewichten ist. Diese Einschätzung gilt auch hinsichtlich der analog 

geplanten Änderung des § 12 Abs 1 KO (Art 6 Zi 1 des Entwurfes). 

Zu den Änderungen der §§ 20 b, 20 c und 23 AO ist folgendes anzumerken. Das außer­

ordentliche Beendigungsrecht der AO wurde mit dem Ziel geschaffen, durch Rückstufung 

der Arbeitnehmer-Forderungen bei gleichzeitiger Deckung durch das Insolvenz-Entgeltsi­

cherungsgesetz eine Entlastung des Betriebs zu erreichen, mit dem Ziel, diesen fortfüh­

rungsfähig zu machen. In der Praxis hat sich allerdings erwiesen, daß in der Regel völlig 

ungeachtet einer Fortführungsabsicht oder -möglichkeit dieses Kündigungsrecht bean­

sprucht wurde. Es wird daher ausdrücklich begrüßt, daß den Gerichten auch die künftig 

vorgesehene Einvernahme der Vertragsgegner (Arbeitnehmer) und durch eine entspre­

chende Publikationspflicht diesen gegenüber, eine verbesserte Möglichkeit der Prüfung 

und der Bedachtnahme auch auf die Interessen der Arbeitnehmer eingeräumt wird, wo­

bei vor allem die Einschränkung der Ermächtigung auf stillzulegende bzw einzu­

schränkende Betriebsteile unterstützt wird. Um der genannten Zielrichtung voll zu ent­

sprechen, sind jedoch folgende Ergänzungen erforderlich: 

- in § 20 c (allenfalls in den EB dazu) sollte ausdrücklich ausgeschlossen werden, daß 

im Falle eines Liquidationsausgleiches (in dem zB nur die Buchhaltung und die Lohn­

verrechnung zunächst noch aufrechterhalten werden) eine Ermächtigung erteilt wird. 

Gerade in diesem Fall ist ja die Fortführungsabsicht nicht gegeben. 

- Außerdem muß klargestellt werden, daß durch die EnnächtigungskOndigung in keiner 

Weise das Anfechtungsrecht des § 106 Arbellsverfassungsgesetz berührt wird; die 

Anfechtungsmöglichkeiten der Kündigung gemäß § 105 ArbVG müssen ungeachtet 

einer gerichtlichen Ermächtigung gern §§ 20 b c AO bestehen bleiben. 

Keinesfalls akzeptiert werden kann die vorgesehene Änderung des § 23 AO· in der Fas­

sung des Obennittelten Entwurfes. Das Ergebnis wäre nämlich, daß Ansprüche der Ar­

beitnehmer aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, völlig unabhängig davon, ob 

eine Ermächtigung nach §§ 20 b c AO vorliegt, nur Quotenforderungen darstellen. Durch 
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die Lösung des Zusammenhangs dieser Klassifizierung zum außerordentlichen Beendi­

gungsrecht der AO kann dadurch (aus zeitlichen Gründen) aber in zahlreichen Fällen die 

Deckung der Beendigungsansprüche durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz ver­

lorengehen und der Arbeitnehmer erhält lediglich eine quotenmäßige Befriedigung. Die 

Zi 3 wäre daher so zu verändem, daß BeendigungsansprOche, vvenn die Lösung (nach 

der Ausgleichseröffnung) nicht durch Kündigung gem §§ 20 b c AO erfolgt ist, jedenfalls 

bevonechtet sind (unabhängig von der den Anspruch auslösenden Beendigungsart). 

Dies muß analog für den Fall des Anschlußkonkurses gelten (§ 46 KO Abs 2 Zi 2). 

Weitere Fon:lerungen zur Ausgleichson:lnung 

Zu § 23 Ausgleichson:lnung (analog § 46 Konkurson:lnung) 

Außerdem sollte die gegenständliche Novellierung unbedingt dazu benützt werden, um in 

§ 23 AO (und analog dazu § 46 KO) den hinsichtlich der Klassifizierung der Sonderzah­

lungen äußerst unfruchtbaren und Rechtsunsicherheit schaffenden Streit hinsichtlich 

"Anwachs-" oder "Stichtagsprinzip" durch eine gesetzliche KlarsteIlung zu beenden. Die 

Klassifizierung der Sonderzahlungen nach dem Anwachsprinzip führt zu dem absurden 

Ergebnis, daß etwa bei einer Ausgleichseröffnung im März je nach bereits "angewachse­

nem" Anspruch ein Teil der Sonderzahlungen als Quotenforderung anzumelden, der 

andere Teil aber bevorrechtet wäre . Beide Teile sind überdies noch gar nicht bestimm­

bar, weil künftig geleistete Überstunden oder eine allfällige Erhöhung des Kollektivver­

tragslohns auf die Höhe Einfluß nehmen, und nach manchen KOllektivverträgen sogar 

der Anspruch selbst noch nicht feststeht, weil er von der Beendigungsart abhängt. 

Sonderzahlungen sollten daher jedenfalls, ebenso wie der Anspruch auf laufendes 

Entgel, nach dem Zeitpunkt der FäHigkeit klassifiziert vven:len. 

In den §§ 23 AO und 46 KO ist daher festzulegen, daß laufendes Entgelt und regelmäßi­

ge Remunerationen, die aufgrund von Gesetz, KOllektiwertrag, Betriebsvereinbarung 

oder Einzelvereinbarung gebühren, bevonechtet (Massefon:lerung) sind, vvenn sie nach 

der Ausgleichs- (Konkurs-) eröffnung fällig vven:len. 
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Außerdem ergibt sich im Zusammenhang mit dem außerordentlichen Kündigungsrecht 

der AO noch folgender Regelungsbedarf. 

In letzter Zeit mußte wiederholt beobachtet werden, daß trotz Vorliegens der Ermächti­

gung nach §§ 20 b, c AO (und der entsprechenden Rückstufung der Forderungen zu­

gunsten des Schuldners) der Arbeitnehmer dennoch nicht nach der kürzeren gesetzli­

chen Frist, sondern nach der längeren vertraglichen zum Kündigungstermin gekündigt 

wurde, um ihn länger an den Betrieb zu binden. Das Ergebnis für den Arbeitnehmer ist 

der Verlust der Anspruchsabdeckung durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz für 

die Zeit ab Ende der gesetzlichen Kündigungsfrist. (vgl OGH 9 Ob S 9, 10/92 vom 

16.9.92). Es wäre daher klarzustellen, daß die Wirkungen der ErmäChtigungskündigung 

nur eintreten, wenn tatsächlich nach § 20 c Abs 2 und den dort vorgesehenen Fristen 

gekündigt wird. Ersatzweise bzw korrespondierend könnte eine Änderung des § 3 Abs 3 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz dahingehend erfolgen, daß Insolvenz-Ausfallgeld im 

oa Fall jedenfalls bis zum tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses gebührt. 

Zu § 20 d Ausgleichsordnung 

Auch die geltende Schadenersatzregelung des § 20 d AO ist als ungenügend anzuse­

hen. So ist strittig, ob der Schadenersatzanspruch nach § 20 d AO analog zu § 29 AngG 

bzw § 1162 b ABGB auszulegen ist, oder ob die für den Arbeitnehmer wesentlich nach­

teiligeren allgemeinen Schadenersatzregeln des ABGB anzuwenden sind. Auch der 

Oberste Gerichtshof folgt einer sehr engen Auslegung des Schadenersatzes und kommt 

ferner zum Schluß, daß ein Schadenersatz nach § 20 d AO nicht gebührt, wenn im 

Anschlußkonkurs vom Austrittsrecht des § 25 KO Gebrauch gemacht wird. Es wäre 

daher vor allem wegen des Deckungsausmaßes nach dem Insolvenz-Entgellsicherungs­

gesetz klarzustellen, daß der Schadenersatz des § 20 d AO im Sinne des § 29 AngG 

bzw 

§ 1162 b ABGB auszulegen ist, der Anspruch auf Schadenersatz jedenfalls bereits mit 

Ausspruch der begünstigten Kündigung entsteht und daher durch einen späteren Austritt 

nicht mehr untergehen kann. 

(vgl dazu vor allem OGH vom 28.4.1993, 9 Ob S 17/93) 
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Zu Art 3 (Änderungen des Gesetzes Ober Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung; § 10a) 

7. Blatt 

Der vorgeschlagene Entwurfstext zu § 10 a GmbHG enthält nur einen Teil der von der 

Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Justiz vorgeschlagenen und in § 9 a - c deut­

sches GmbHG normierten Regelungen über Ersatzansprüche der Gesellschaft bei fal­

schen Angaben im Zuge der Errichtung der Gesellschaft. Die Bundesarbeitskammer hält 

mit allem Nachdruck fest, daß nicht nur die Überbewertung von Sacheinlagen zu miß­

bräuchlichen GmbH-Gründungen führt, sondern dies ebenso durch andere Rechtshand­

lungen erreicht werden kann. Zur Erreichung eines umfassenden Schutzes vor miß­

bräuchlichen GmbH-Gründungen ist daher nach Ansicht der Bundesarbeitskammer ziel­

führend, die §§ 9 a - 9 c des deutschen GmbHG sinngemäß auch in das österreichische 

GmbHG einfließen zu lassen, insbesondere brächte auch die Haftung von Geschäftsfüh­

rern und Strohmännern eine entscheidende Verbesserung zur Hintanhaltung von miß­

bräuchlicher Rechtsausübung. 

Zu Art 4 (Änderungen des Handelsgesetzbuches) 

Zu § 273 Abs 2 HGB: 

, 

Es sollte nicht nur - wie im Gesetzesentwurf vorgeschlagen - der Absatz 2 erweitert 

werden, auch der Absatz 1 sollte um die Pflicht der Erstellung einer Kapitalflußrechnung 

ergänzt werden. 
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Zu § 282 HGB: 

Die Bundesarbeitskammer begrüßt ausdrücklich, daß mit § 282 HGB eine verstärkte 

Sanktion bei Nichteinhaltung der Offenlegungspflichten in den Entwurf aufgenommen 

wurde. Allerdings wird die Sanktion stark durch den Entwurfstext des § 282 Abs 3 HG~ 

eingeschränkt, da das Gericht nur einzuschreiten hat, wenn ein Gesellschafter, Gläubiger 

oder Betriebsrat (Zentralbetriebsrat) dies beantragt Nach Ansicht der Bundesarbeits­

kammer wird dieses Antragsprinzip zu einer relativ geringen Auswirkung dieser ~estim­

mung in der Praxis führen. Daher sollte unbedingt von Amts wegen einzuschreiten sein, 

wenn eine Gesellschaft ihre Veröffentlichungspflichten vernachlässigt Sollte aus Prakti­

kabilitätserwägungen vom Antragsprinzip nicht abgegangen werden, so wäre es nach 

Ansicht der Bundesarbeitskammer bei dieser - zweifellos weniger wirkungsvollen - Rege­

lungsvariante unerläßlich, auch den kollektiwertragsfähigen Interessenvertretungen 

Antragsrechte einzuräumen. 

Über die im Entwurf getroffenen Maßnahmen der Insolvenzprophylaxe hinaus weist die 

Bundesarbeitskammer mit Nachdruck darauf hin, daß eine Vielzahl der von der Bundes­

arbeitskammer eingebrachten Vorschläge im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt 

und .umgesetzt wurden. Es ist daher unerläßlich, mittelfristig weitere Maßnahmen zur 

Insolvenzprophylaxe zu setzen. Insbesondere macht die Bundesarbeitskammer nochmals 

auf folgende Vorschläge aufmerksam, die in der weiteren Entwicklung des Insolvenzrech­

tes berücksichtigt werden und Gegenstand der ArbeItsgruppen sein sollten: 

1. Prüfungs- und Offenlegungspflicht 

Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind derzeit nicht prüfungs- und offenle­

gungspflichtig. Österreich ische Unternehmen sollten ab einer bestimmten Größenord­

nung (500 Mio Schilling Umsatz, 500 Arbeitnehmer, 250 Mio Schilling Bilanzsumme) 

unabhängig von der Rechtsform prüfungs- und offenlegungspflichtig sein. Eine Regelung 

im HGB wäre erforderlich. 
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2. Ausweitung der Konzemrechnungslegung 

Auch diese Thematik soll im Zusammenhang mit den Prüfungs- und Offenlegungspflich­

ten im Rahmen der EWR-Anpassung weiter diskutiert werden. 

3. Aufstellung von Vorschaurechnungen 

Gemäß § 195 HGB hat der Jahresabschluß dem Kaufmann ein möglichst getreues Bild 

der Vermögens- und Ertragslage zu vermitteln. Der Jahresabschluß ist jedoch vergan­

genheitsbezogen. Eine Auseinandersetzung mit der künftigen Entwicklung fehlt. Viele 

Unternehmen verfügen nur über eine unzureichende Planung (vor allem im Finanzbe­

reich), was in vielen Fällen bis zu einer Insolvenz führen kann. 

Im HGB sollte daher vorgesehen werden, daß der Kaufmann - im Rahmen des Lagebe­

richtes - auch eine Vorschaurechnung für das folgende Geschäftsjahr erstellen muß. 

§ 243 Abs 2 HGB (Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens) 

müßte diesbezüglich erweitert werden. 

4. Kreditvergabe 

Allgemein wurde in der bisherigen Diskussion Handlungsbedarf im Hinblick auf die Stei­

lung der Kreditinstitute im Zusammenhang mit der Thematik Insolvenzvorbeugung kon­

statiert, konkrete Umsetzungsvorschläge wären nunmehr zu entwickeln. 

Insbesondere sollte eine objektivierbare Bonitätsprüfungspflicht verankert werden und bei 

Vorliegen von Sanierungskonzepten (allerdings nur in diesem Fall) die Möglichkeit für be­

sonders gesicherte Sanierungskredite eingeräumt werden. 
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5. Verbesserung der Eigenkapitalbildung bei GmbH 

Die Einführung der Pflicht zur Aufbringung des vollen Stammkapitals (500.000) ,.wurde in 

der bisherigen Diskussion mehrheitlich begrüßt. 

Als Alternative zur generellen Erhöhung des Stammkapitals wurde aber auch vorgeschla­

gen, einen Anreiz zur Eigenkapitalbildung dadurch zu geben, daß die steuerliche Dis­

kriminierung des Eigenkapitals aufgehoben werde und wirtschaftliche Erträge, die im 

Unternehmen bleiben, steuerfrei gestellt werden sollen. 

6. Ausweitung der Aufsichtsratspfticht 

Die Bundesarbeitskammer schlägt eine generelle Senkung der Arbeitnehmergrenzen im 

Hinblick auf die Aufsichtsratspflicht der GmbH vor. Vor allem wäre im Zusammenhang 

mit aufsichtsratspflichtigen Konzernen eine Verbesserung dahingehend notwendig, daß 

in allen Fällen, in denen mehrere konzernmäßig verbundene GmbH, die insgesamt mehr 

als 300 Arbeitnehmer beschäftigen, ein Aufsichtsrat zu bilden ist. 

Zu Art 5 (Änderungen des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes) 

Zu Zi 1 (§ 1 Abs 3 Z 2 lit b) 

Die Ausdehnung der 90 Tage-Frist auf künftig 6 Monate wird keine neue Qualität der 

"Mißbrauchsverhinderung" bringen, weil dafür ungeachtet dieser Frist ohnehin schon die 

Ausschlußregelung für anfechtbare Rechtshandlungen gern § 1 Abs 3 Zi 1 zur Verfügung 

. steht. 

Für Arbeitnehmer, vor allem für jene, die mittels einer auf einer Einzelvereinbarung beru­

henden höheren Entlohnung von einem anderen Arbeitgeber abgeworben werden, be­

steht in Hinkunft verst~rkt die Notwendigkeit zu einer kaum durchführbaren Bonitätsprü­

fung des neuen Arbeitgebers, um künftige Nachteile zu vermeiden. 
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Jedenfalls aber sollte klargestellt werden, daß nur jene Einzelvereinbarungen gemeint 

sein können, die mit dem Insolventen Arbeitgeber selbst abgeschlossen, nicht aber jene, 

die mit einem anderen Arbeitgeber (A) getrOffen wurden und in die der insolvente Arbeit­

geber (B) infolge eines Betriebsübergangs eingetreten ist, bzw die aufgrund des A VRAG 

ex lege auch für den insolventen Arbeitgeber (B) Geltung erlangt haben. 

Zu § 1 Abs 3Z 3 

.Diese Ausschlußregelung sollte dahingehend eingeschränkt werden, daß Insolvenz-Aus-· 

fallgeld aber jedenfalls erfolgreich geltend gemacht werden kann, wenn sich im Nach­

hinein herausstellt, daß die Masse zur völligen Befriedigung des Arbeitnehmers nicht 

ausreicht. Die Bestimmung über die Antragsfrist des § 6 IESG ist entsprechend zu adap­

tieren .(in eventu: KlarsteIlung für die Nachsichtsgewährung). 

Zu § 7 Abs 1 

Hier sollte durch ausdrückliche Regelung ausgeschlossen \'\Ierden, daß auch bei nicht 

merttorischen gerichtlichen E~heidungen (Versäumnisurteil, Zahlungsbefehl und bei 

Anerkenntnisurteilen), die länger als 6 Monate zurückliegen, von der Bindungswirkung 

abgegangen werden kann. In diesen Fällen ist erstens im allgemeinen wegen der man­

gelnden Berechenbarkeit des Eintritts einer künftigen Insolvenz Mißbrauch auszuschlie­

ßen (vgl die obige Frist des § 1 Abs 3 Z 2 lit b) und ist es ferner kaum noch möglich, die 

Mißbrauchsabsicht zu beweisen. Zu beachten ist dabei auch, daß die Arbeitsämter 

schon jetzt kaum in der Lage sind, die anfallende Arbeit zeitgerecht zu erledigen; in 

Hinkunft sollen sie auch noch die mit der Regelung entstehende zusätzliche Arbeit be­

wältigen. 

Weitere Forderungen zum Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Novellierung des § 25 KO ergeben sich An­

passungsnotwendigkeiten auch im Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, ohne die die 
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Änderungen in § 25 KO für die Arbeitnehmer zu Nachteilen führen würde. 

Zu § 6 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

So ist jedenfalls die Antragsfrist des § 6 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz analog zum 

um 2 Monate verschobenen Austrittsrecht gern § 25 KO ebenfalls um 2 Monate zu ver­

längern, damit der derzeitige Zeitrahmen für die Insolvenz-Ausfallgeld-Beantragung er­

halten bleibt. 

Zu § 1 Abs 5 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

Gemäß § 1 Abs 5 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz ist der Anspruch auf Insolvenz­

Ausfallgeld sowohl im Konkurs als auch im Ausgleich von der gerichtlichen Anmeldung 

abhängig. Dies betrifft vor allem Quotenforderungen, zu denen nach Inhalt der Novelle 

nunmehr Beendigungsansprüche in jedem Fall (bzw bei Lösungen nach §§ 20 b c AO 

oder § 25 KO, wenn die BAK-Forderungen Berücksichtigung finden) zählen werden. 

Diese müssen daher zeitgerecht mit dem Schätzwert angemeldet werden. Eine Ausdeh­

nung über die vorgenommene Anmeldung ist - jedenfalls nach Aufhebung des Ausglei­

ches - nicht mehr möglich. Ausgleichsverfahren werden jedoch erfahrungsgemäß häufig 

binnen weniger Monate abgewickelt. Es ist daher leicht möglich, daß länger dauernde 

Kündigungsfristen noch im laufen sind, wenn der Ausgleich bereits aufgehoben ist. In 

diesen Fällen kann es dazu kommen, daß zB infolge Überstunden-Leistung während der 

Kündigungsfrist eine Erhöhung der Berechnungsgrundlage für Abfertigung, Urlaubs­

entschädigung, etc eintritt, die aber nicht mehr realisiert werden kann. Sie war ja nicht 

absehbar und eine entsprechende Erhöhung der angemeldeten Forderung ist nicht mehr 

zulässig. 

Dieses Problem könnte gelöst werden, indem dem § 1 Abs 5 IESG der Satz angefügt 

wird: 11 Dies gilt nicht für Ausgleichsforderungen (Konkursforderungen), die nach der 

Ausgleichstagsatzung (PrQfungstagsatzung) entstanden oder fällig geworden sind. 11 
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.' 
Zu § 3 Abs 3 InsoIvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

In langdauemden Konkursverfahren kommt es nicht selten zum sozialpolitisch völlig 

untragbaren Ergebnis, daß Arbeitnehmer, die im Interesse der optimalen Masseverwer­

tung und somit im Interesse der übrigen Gläubiger (auch des Insolvenz-Ausfallgeldfonds) 

über den gesicherten Zeitraum des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes hinaus ihr Ar­

beitsverhältnis aufrecht erhalten oder erst danach eintreten, ihre Beendigungsansprüche 

faktisch verlieren, wenn diese durch die Masse nicht mehr gedeckt sind. Im Gegensatz 

zum laufenden Entgelt (dessen Ausbleiben oder nicht vollständige Abdeckung der Arbeit­

nehmer früher feststellt; vgl die Ausführungen unten zu § 25 KO) ist der Schaden für den 

Arbeitnehmer bei den Beendigungsansprüchen nicht vorhersehbar und kann auch der 
I 

Masseverwalter im vorhinein die Befriedigungsaussichten nicht einschätzen. Diese For-

derungen aus der Beendigung sollten daher jedenfalls durch das InsoIvenz-Entgeltsiche­

rungsgesetz abgedeckt werden. 

§ 3 Abs 3 und § 6 Abs 1 InsoIvenz-Entgeltsicherungsgesetz sind daher entsprechend zu 

Indem. 

Außerdem wird hinsichtlich der notwendigen Anpassungen des § 3 Abs 3 Insolvenz­

Entgeltsicherungsgesetzes noch auf den Ausführungen zu § 20 d AO (Seite 6 der Stel­

lungnahme) verwiesen. 

Zu § 7 Abs 5 Insolvenz-Entgeltslcherungsgesetz 

Die Arbeitsämter verlangen in der Regel eine Vertretungs- und Inkassovollmacht unter 

Berufung auf diese Bestimmung, damit das Insolvenz-Ausfallgeld an den BeVOllmächtig­

ten ausgezahlt werden kann. 

Es wird daher angeregt, im § 7 Abs 5 Insolvenz-EntgellSicherungsgesetz die 

Vet1Jetungsbefugnis einschließlich des Inkassos für die ArbeIterkammer und die freiwil­

lige Berufsvereinigung einzufügen, so daß sich diese Vertreter nur mehr auf die erteilte 

VollmaCht berufen brauchen. Dies führt zu einer beträchtlichen Vereinfachung und Ko-
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stensenkung beim Vertreter und bei der bearbeitenden Behörde. 

Zu § 1 Abs 2 Z 4 11 f Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

Dienstnehmer, die sich für die gerichtliche Forderungsanmeldung im Konkurs durch 

einen Anwalt vertreten lassen, erhalten nach dieser Bestimmung die Kosten nach TP 1 

RATG ersetzt. Dienstnehmer, die von der Arbeiterkammer vertreten werden, erhalten 

keinen Kostenersatz für die Arbeitsleistung des Vertreters. 

Es wird daher angeregt, daß auch Dienstnehmer, die von der Arbelerkammer oder der 

Gewerkschaft vertreten werden, für die Anmeldung der Forderungen im Insolvenzver­

fahren (die im Übrigen ausschließlich im Interesse des Insolvenz-Ausfallgeldfonds ge­

schieht) den gleichen Kostenersatz wie bei anwaltlicher Vertretung erhalten. 

Außerdem ist sicherzustellen, daß auch die Kosten eines gem § 7 Abs 7 Insolvenz-Ent~ 

geltsicherungsgesetz notwendig gewordenen Anfechtungsprozesses im Fall des Unterlie­

gens des Arbeitnehmers durch den Insolvenz-Ausfallgeldfonds abdeckt werden. 

Schließlich wird aufgrund der Praxis einiger Landesarbeitsämter um KlarsteIlung ersucht, 

daß die Kosten, die zur prozessualen Durchsetzung eines Dienstzeugnisses entstanden 

sind, ebenfalls durch. das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz gedeckt sind (§ 1 Abs 2 Zi 3 

in Verbindung mit Zi 4 lit a Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz) 

Zu Art 6 (Änderungen der Konkursordnung) 

Hinsichtlich der vorgesehenen Änderungen der §§ 12, 28 und 46 KO ist auf die vorste­

henden einschlägigen Ausführungen zur Anfechtungs- und zur Ausgleichsordnung zu 

verweisen. 

Zu § 25 Konkursordnung 

Das Kernstück der mit dem Entwurf vorgesehenen Änderungen der Konkursordnung 
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. bildet aber die Neufassung des § 25 KO. Die vorgesehene Sistierung des Austrittsrechts 

bis zum dritten Monat nach Konkurseröffnung, bzw im Fall der (Bewilligung der) 

Betriebsschließung, dessen Ausdehnung auf die zwei Monate nach der Konkurseräff-
. 

nung, erleichtert es grundsätzlich, die Entscheidung über den Austritt (bzw aus Sicht des 

Masseverwalters über den Ausspruch der Kündigungen) besser auf die konkreten Mög­

lichkeiten der Konkursabwicklung abzustellen. Während das Ergebnis aus Sicht des 

Masseverwalters und der Lieferantengläubiger aber jedenfalls vorteilhaft ausfällt, können 

für die Arbeitnehmer auch sehr maßgebliche Nachteile mit dieser Neuregelung verbun­

den sein. Die Bundesarbell8kammer stimmt daher der angestrebten Änderung des § 25 

Abs 1 KO zu, wenn gleichzellIg folgende legIslIsChe Ergänzungen vorgenommen werden. 

* 

* 

* 

Die Arbeitnehmer-Ansprüche aus der Beendigung des Arbeilsvert1lllnlsses dürfen nur 

Im Faß der AuIIösung gem § 25 KO Konkursforderungen darstellen; in allen anderen 
/ 

Fällen der Auflösung nach der Konkurseräffnung sind die Beendigungsansprüche als 

Masseforderungen einzustufen. Eine entsprechende Änderung des § 46 KO wäre 

daher vorzunehmen. 

Durch die Sistierung des Austrittsrechts bis zum 3. Monat nach Konkurseröffnung ist 

die Einhaltung der Anmeldefrist des § 74 Abs 3 KO durch die Arbeitnehmer nicht 

mehr gewährleistet. Es wäre daher in Hinkunft praktisch immer mit einer nachträgli­

chen Prüfungstagsatzung, deren Kosten den Arbeitnehmern auferlegt würde, zu 

rechnen. Die Frist des § 74 Abs 3 KO muß deshalb auf fünf Monate ausgedehnt 

werden bzw legistisch wäre sicherzustellen, daß die Kosten der nachträglichen pro­
fungstagsatzung weder von den Arbeitnehmern noch vom Insolvenz-Ausfallgeldfonds 

getragen werden müssen. 

Aufgrund der schon bisher oft mangelhaften Informationspraxis mancher Massever­

walter (siehe dazu auch unten) ist erstens das Faktum der Konkurserötfnung und 

gegebenenfalls der BetrlebsschHelung sowie der maigeblIchen Fristen und TennIne 

den Arbeitnehmern schilflllch vom Masseverwaler mitzuteilen und sind KonkursedIk­

te bzw SchHelungsbeschlui vom Masseverwaler aulerdem an einer für alle Arbeit-
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* 

* 

* 

nehmer leicht ersichtlichen und zugänglichen Stelle im Betrieb auszuhängen. 

Außerdem muß der Masseverwaler verpflichtet werden, Arbeitnehmer, die ihr Ar­

beitsverhältnis über den gesicherten Zeitraum des Insolvenz-Entgeltsicherungsgeset­

zes (Ende des 3. Monats nach Konkurseröffnung) hinaus aufrechthalten oder nach 

diesem Zeitpunkt eintreten, Ober Ihre Befriedigungsaussichten zu informieren. Wurde 

ihnen nach Einschätzung des Masseverwalters volle Befriedigung des laufenden 

Entgelts in Aussicht gestellt und trifft dies in der Folge nicht zu, so ist den Arbeit­

nehmern ein Schadenersatzanspruch gegen den Masseverwalter einzuräumen. (Die 

Beendigungsansprüche sollten nach den Vorstellungen der Bundesarbeitskammer 

. vom Insolvenz-Ausfallgeldfonds abgedeckt werden; siehe oben.) Diese Verpflichtung 

ist daher ebenso wie die og Verständigungspflicht in § 81 KO aufzunehmen. 

Wie schon zu den §§ 20b, c AO angemerkt, sind die Wirkungen der Lösung gemäß 

§ 25 KO auf jene Fälle zu beschränken, in denen tatsächlich nicht nur unter Beru­

fung auf § 25 KO, sondern auch entsprechend der in § 25 Abs 1 KO genannten 

Fristen vom Masseverwalter "gekündigt wird. 

Schließlich soll das außerordentliche Lösungsrecht des Masseverwalters bei 

Betriebsschließung bis längstens 1 Monat nach Ergehen des Gerichtsbeschlusses 

offenstehen, da in diesem Fall eine längere "Nachdenkfrist" wohl nicht mehr einge­

räumt werden muß. 

Zu § 25 Abs 2 KO ist nachdrücklich darauf zu ve.rweisen, daß diese Regelung nur als 

verfassungskonform anzusehen ist, wenn nicht nur bei einer Kündigung durch den Mas­

severwalter, sondern auch bei einem Austritt gemäß § 25 KO Schadenersatz zusteht. 

Ferner ist auch - zumindest durch eine zusätzliche KlarsteIlung in den EB - außer Zweifel 

zu stellen, daß die vorgesehene Schadenersatzregelung jedenfalls im Sinne der §§ 29 

AngG und 1162 b ABGB auszulegen ist und ist das Entstehen des Anspruchs an die 
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Auflösungserklärung anzuknüpfen (vgl og Ausführungen zu § 20 d AO). 

Webre Forderungen zur Konkursordnung 

Aufgrund der praktischen Erfahrungen bei der Abwicklung von Konkursen, werden - in 

eventu zur Behandlung in der Arbeitsgruppe - noch folgende Änderungen der Konkurs­

ordnung angeregt. 

Zu § 81 Konkursordnung 

Viele Masseverwalter verweigern eine Lohnabrechnung oder können diese nicht zeitge­

recht liefern, so daß die Dienstnehmer auf die Schätzung des Lohnes (zB bei leistungs­

bezogenen Entgelten) angewiesen sind. In die Konkursordnung muß daher die Pflicht 

des Masseverwalters aufgenommen werden, dem Dienstnehmer eine Lohnabrechnung 

von brutto bis netto zur Verfügung zu stellen und die notwendigen Arbeitspapiere zu er­

stellen. Kommt der Masseverwalter dieser Pflicht nicht nach (bzw, ist dies nicht zeitge­

recht möglich), sollte dem Diensfnehmer ein Schadenersatzanspruch für die Ersatzvor­

nahme als Masseforderung zustehen und wegen dieser Verspätung dem Masseverwalter 

kein Kostenersatz für die nachträgliche Prüfungstagsatzung gebühren. 

Außerdem sollten die Arbeitnehmer im Falle der Bestreitung ihrer Forderungen unter 

Angabe der BestreItungsgründe und einer Aufschlüsselung über bestrittene und aner­

kannte Teilbetrage infonniert werden müssen. Derzeit ist es für Arbeitnehmer oft äußerst 

schwierig, in Erfahrung zu bringen, welche konkreten Ansprüche hinter dem bestrittenen 

Betrag stehen und worin der Bestreitungsgrund liegt. 

Zu § 110 Konkursordnung 

Im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Problemen ist es dem Arbeitnehmer 

(bzw der ihn beratenden oder vertretenden Interessensvertretung) oft unmöglich, kurz­

fristig die Berechtigung einer (teilweisen) Bestreitung durch den Masseverwalter zu prü-
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fen. Bei Großinsolvenzen besteht dieses Problem jedenfalls. Die vom Konkursgericht für 

die Geltendmachung der bestrittenen Forderungen bestimmte Frist wird nicht selten nur 

mit einem Monat festgesetzt. Für die Prüfung der Bestreitung und allfällige Verhandlun­

gen mit dem Masseverwalter zur Venneidung von PrOfprozessen wird aber eine Frist von 

in der Regel 3 Monaten (insbesondere bei Großinsolvenzen) benötigt. Die Frist zur Gel­

tendmachung bestrtttener Forderungen gem § 110 Abs 4 KO sollte daher \'\Ienigstens 

drei Monate betragen. 

Analog zur og neu zu schaffenden Verständigungspflicht des Masseverwalters über den 

Bestreitungsgrund und die Aufschlüsselung der bestrittenen Forderungen sind in 

§§ 30-32 AO entsprechende Verpflichtungen für Ausgleichsverwalter und -schuldner 

aufzunehmen. 

Zu § 172 Abs 3 und Abs 4 Konkursordnung 

Beide Absätze regeln die Vertretungsbefugnis durch einen Gläubigerschutzverband bzw 

die Arbeiterkammer im Insolvenzverfahren. Derzeit muß der Bedienstete der Arbeiter­

kammer eine zweifache Bevollmächtigung, nämlich jene des Dienstnehmers und die der 

Arbeiterkammer vorweisen. 

Die~ erscheint im Lichte der Vertretungspflicht bei Arbeits- und Sozialrechtssachen für 

die Arbeiterkammer nicht mehr zeitgemäß. Es wird daher angeregt, daß sich die Be-
-

diensteten der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft bei der gerichtlichen Anmeldung 

so wie die Anwälte auf die erteilte Vollmacht berufen können und die zusätzliche Bevoll­

mächtigung durch die Arbeiterkammer bzw durch den Österreichischen Gewerkschafts­

bund ersatzlos gestrichen wird. 

Außerdem ist nicht einsichtig, weshalb die Rechtsmittel gegen einen Rekurs im Insol­

venzverfahren mit der Unterschrift ejnes Rechtsanwaltes versehen sein muß, da doch 

die Gläubigerschutzverbände sowie 'die Arbeiterkammer und der Österreichische Ge­

werkschaftsbund nur einschlägig erfahrene Fachleute einsetzen und aus der Insolvenz­

abwicklung nicht mehr wegzudenken sind. 
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Mit der Änderung der Vertretungsbefugnis würden dem Insolvenz-Ausfallgeldfonds be­

trächtliche Mittel für den Kostenersatz für die Stempelgebühr (5 120,-- je Dienstnehmer) 

erspart werden. 

Die Bundesarbeitskammer ersucht abschließend, ihre Forderungen und Anregungen 

beim gegenständlichen Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen bzw in den eingesetzten 

Arbeitsgruppen in die Beratung einzubeziehen. 

Der Präsident: Der Direktor: LV8&v 
Mag Heinz Vogler Dr Bemhard Schwarz 

25/SN-322/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)20 von 21

www.parlament.gv.at



, 

I 

25/SN-322/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 21 von 21

www.parlament.gv.at




